
Herrn
Torsten Jannack
Kleppingstr. 20
44135 Dortmund Berlin, 14. Dezember 2015

Bescheinigung

Sehr geehrter Herr Jannack,
hiermit bescheinigen wir Ihnen, dass Sie die Lernerfolgskontrolle Anwaltsblatt Arbeitsrecht 11/2015
absolviert haben. Hierzu waren die folgenden Publikationen des Deutschen Anwaltvereins zu studieren:

Anwaltsblatt 2015, Heft 11:

Social Media im Arbeitsverhältnis: Von Bewerbung über Tratsch bis Whistleblowing - Die Digitalisierung
der Kommunikation als Herausforderung im Arbeitsrecht

Dr. Nathalie Oberthür, Rechtsanwältin, Köln

Seite 849 - 853

Sie haben die Fortbildung erfolgreich abgeschlossen. Korrekt beantwortete Kontrollfragen: 75,00 %
Gemäß § 15 Abs. 4 FAO umfasste das Selbststudium 5 Seiten = 1,0 Zeitstunde(n).
Die Lernerfolgskontrolle wurde computerbasiert ausgewertet. Verantwortlich für die Erstellung der
Fragen und Lösungen für den Deutschen Anwaltverein sowie für die Pflege und Funktionalität des
Prüfungssystems ist Rechtsanwalt Mathis Gröndahl, Berlin.

Mit freundlichen Grüßen

Mathis Gröndahl, Rechtsanwalt
Fachanwalt für IT-Recht

Ich versichere, das Studium der Publikationen und die Beantwortung der Kontrollfragen selbständig und persönlich
durchgeführt zu haben:

Unterschrift: ____________________________________________________
Torsten Jannack

Littenstaße 11 • 10179 Berlin • Telefon: 030/726152-0 • Telefax: 030/726152-190 • dav@anwaltverein.de
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